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DER FOURIER ff
Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9490 (SRV 18. 12. 70)

Gersau, August 1971

Erscheint monatlich
44. Jahrgang Nr. 8

VON MONAT ZU MONAT

Bemerkungen zum Rüstungsprogramm 1971

Mit einer Botschaft vom 3. Februar 1971 über die Beschaffung von Kriegsmaterial (Rüstungs-

Programm 1971) beantragt der Bundesrat der Bundesversammlung die Bewilligung eines Gesamt-
kredites für die Beschaffung von Kriegsmaterial von 646 Millionen Franken. Diese zur Zeit in
der parlamentarischen Beratung stehende Vorlage — sie wurde in der Junisession bereits vom
Nationalrat genehmigt — gibt Anlass zu Bemerkungen allgemeiner Art über unsere Rüstungs-
programme sowie einigen besondern Feststellungen zum Rüstungsprogramm 1.971.

I. D/V ,Ve//««g der R/'A///«grprogr«/»r//e //// .fys/tv« //«rerer
1. Am Ende des Zweiten Weltkriegs stand unsere Armee zwar auf einem bemerkenswert hohen
Ausbildungsstand, dagegen blieb sie am Ende des aktiven Dienstes in rüstungstechnischer Hinsicht
erheblich hinter dem internationalen Standard zurück. War sie noch zu Beginn des Krieges —
abgesehen von einzelnen Ausnahmen — durchaus auf der Höhe der Zeit gestanden, geriet sie

angesichts der ungeheuren technischen Entwicklung der Kriegsjahre immer mehr in Rückstand.
Der kriegsbedingte Mangel an Rohstoffen wie auch finanzielle Erwägungen erlaubten es nicht,
in der Aufrüstung mit den kriegführenden Grossmächten Schritt zu halten.

Die bei Kriegsende bestehenden Lücken sollten in den Nachkriegsjahren Schritt für Schritt auf-
gefüllt werden; man hoffte bei uns, dass hiefür die nötige Zeit zur Verfügung stehen werde, und
plante auf weite Sicht.

Schon bald nach Kriegsende zeigte es sich jedoch, dass die Hoffnung auf einen dauerhaften
Frieden trügerisch gewesen war, und dass wir uns früher als ursprünglich erwartet wieder Rü-
stungsproblemen zuwenden mussten. Nach verschiedenen kleineren Spannungen war es vor allem
der am 25. Tuni 1950 unerwartet ausgebrochene Krieg in Korea, der als ein Fanal wirkte und uns
zeigte, dass wir mit der dringlich notwendigen Ergänzung der materiellen Rüstung unserer Armee
nicht mehr länger zuwarten dürften. Das J95I war die Folge dieser Erkenntnis.
Dieses unter dem Eindruck des Kriegsausbruches in Kotea zustande gekommene, erste grosse
Aufrüstungsprogramm der Nachkriegszeit — im organisatorischen Bereich lief parallel dazu die

1957 — enthielt einerseits eine umfangreiche Liste von eigentlichem Kriegs-
material (insgesamt für 1149 Millionen Franken) und anderseits militärische Bauten (insgesamt
für 535 Millionen Franken). Gesamthaft erreichte das Rüstungsprogramm 1951 einen Gesamt-
betrag von 1624 Millionen Franken (einschliesslich Nachträge).
Dem Rüstungsprogramm 1951 folgte in den nächsten 20 Jahren eine grössere Zahl von eigent-
liehen Rüstungsprogrammen sowie verschiedenster anderer Formen von Vorlagen für die Beschaf-
fung von Kriegsmaterial und die Errichtung von militärischen Bauten und Anlagen. Das Programm
von 1951 bildet den Anfang einer langen Kette von Beschaffungsprogrammen für Rüstungszwecke,
deren letztes Glied das heute in Diskussion stehende Rüstungsprogramm 1971 bildet.
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2. werden die Aufwendungen für zusätzliches militärisches Material und für
militärische Bauten als sogenannte «Rüstungsausgaben» (ausserordentliche Ausgaben) behandelt.
Als solche stehen sie im Gegensatz zu den «laufenden Ausgaben» (ordentliche Ausgaben). Zu
diesen beiden budgettechnischen Begriffen ist vorerst eine Begriffserklärung nötig:

Als «/rw/enz/e Awgôèe«» bezeichnet man bei uns die jährlich wiederkehrenden, also laufenden
Aufwendungen, die notwendig sind, um die Armee mit ihrer bisherigen Bewaffnung und Aus-

rüstung aufrechterhalten zu können. Sie bringen somit nicht eine materielle Verstärkung des

Heeres, sondern erhalten dieses lediglich auf dem bereits erreichten Stand seiner Ausrüstung und
Ausbildung. Sie sind gewissermassen das «Haushaltungsgeld» der Armee, mit dem diese ihre täg-
liehen Lebensbedürfnisse deckt, ohne dadurch einen organisatorischen oder materiellen Ausbau
zu erfahren. Zu den laufenden Ausgaben gehören namentlich die Aufwendungen für die Militär-
Verwaltung, insbesondere die Personalkosten, die Ausbildung der Truppe in Schulen und Kursen,
der Unterhalt des Materials und der Bauten und Anlagen sowie der Ersatz des jährlich abgehen-
den Materials, die Beschaffung der Mannschafts- und insbesondere der Rekrutenausrüstungen, die
militärische Tätigkeit vor und ausser Dienst, die Militärversicherung, die Landestopographie usw.

Demgegenüber versteht man unter «RfA/t/wgrawrgzïéeK» jene Militärausgaben, die gegenüber dem

bisherigen Zustand eine Verstärkung der materiellen Rüstung der Armee bewirken, sei es im Bereich
des eigentlichen Kriegsmaterials, oder bei den militärischen Bauten. Die Rüstungsausgaben
stehen vielfach im Zusammenhang mit wichtigen Änderungen der Truppenordnung; sie haben

zum Ziel, der Armee das neue oder vermehrte Material zur Verfügung zu stellen, auf das sie unter
den heutigen Verhältnissen angewiesen ist. Die Rüstungsausgaben unterscheiden sich von den
laufenden Ausgaben durch ihren unregelmässigen Charakter: während die gesetzlich festgelegten
laufenden Ausgaben grundsätzlich von Jahr zu Jahr keine tiefgreifenden Änderungen erfahren,
können die Rüstungsausgaben unter Umständen erheblich wechseln. Der Einstellung der Rüstungs-
ausgaben in das Budget eines bestimmten Jahres ist bereits früher die Genehmigung des betreffen-
den Materials, entweder in der Gestalt von «Objektkrediten» innerhalb der verschiedenen «Rii-

stungsprogramme», oder in einer andern Form vorangegangen. Die auf jedes einzelne Jahr ent-
fallenden Rüstungsausgaben setzen sich aus jenen Anteilen (Tranchen) der verschiedenen Rüstungs-

programme zusammen, die in einem bestimmten Jahr abgewickelt werden sollen.

3. Die budgettechnisch als «Rüstungsausgaben» behandelten Ausgaben stammen zum grösseren
Teil aus den sogenannten «Rz'A/MMgrprograOT/we«», wenn auch zu sagen ist, dass das «Rüstungs-

Programm» nicht die einzige Form der Bewilligung von Rüstungsausgaben durch die eidgenös-
sischen Räte darstellt. Vorerst bedarf der technische Begriff des «R/A/tt«grprograwwr» einiger
näheret Hinweise. Als «Rüstungsprogramm» wird ein langfristiger Beschaffungsplan für mili-
tärische Rüstungsgegenstände aller Art (Waffen, Geräte, Material, Munition, Flugzeuge sowie
vereinzelt auch militärische Bauten) bezeichnet, in welchem die aktuellen Rüstungsbedürfnisse
der Armee vorausgeplant und vom Bundesrat mit einer begründenden Botschaft der Bundesver-
Sammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Diese beschliesst darüber in der Rechtsform ties
Bundesbeschlusses.

Inhaltlich enthalten die Rüstungsprogramme in der Regel eine Mehrzahl von Rüstungsgegen-
ständen (Kriegsmaterial) oder von militärischen Bauten, deren Beschaffung beziehungsweise
Erbauung sich meist über mehrere Jahre erstreckt. Die Rüstungsprogramme bedeuten zwar allge-
meine Kreditbewilligungen für die Beschaffung von Kriegsmaterial gemäss dem jeweiligen Objekt-
Verzeichnis, nicht jedoch Budgetbeschlüsse, da der Zahlungsbedarf für die in jedem einzelnen
Jahr verwirklichten Teile der verschiedenen Rüstungsprogramme in das Budget des jeweiligen
Jahres aufgenommen, und mit diesem von den eidgenössischen Räten genehmigt werden muss.
Die Rüstungsaufwendungen bedürfen somit einer zweifachen Zustimmung der eidgenössischen
Räte: die erste erfolgt mit ihrer Genehmigung innerhalb der verschiedenen Rüstungsprogramme,
und die zweite anlässlich ihrer Gutheissung mit den jeweiligen Voranschlägen.

Ausgestaltung und Modalitäten der einzelnen «Rüstungsprogramme», die seit dem Jahre 1951
beschlossen wurden, sind keineswegs einheitlich, sondern weisen je nach den Bedürfnissen des

Falls und je nach den Verhältnissen erhebliche Verschiedenheiten auf. Einmal kann ihr Gegen-
stand sehr verschiedener Natur sein, indem sie sich entweder mit Materialbeschaffungen, oder mit
der Errichtung militärischer Bauten befassen. Im weiteren können einzelne Programme innerhalb
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relativ kurzer Zeit erfüllt werden, während andere sich über viele Jahre erstrecken. Auch ist
denkbar, dass einzelne Teile von Rüstungsprogrammen von den eidgenössischen Räten nur unter
gewissen Vorbehalten, zum Beispiel der Bedingung, zu einer erst später erfolgenden Typenwahl
noch Stellung nehmen zu können, genehmigt werden; dies war beispielsweise der Fall bei der

Beschaffung von Panzern und von Schützenpanzern, deren Typen nicht von Anfang an feststanden.

Es ist im weitern zu beachten, dass die «Rüstungsprogramme» als Sammelvorlagen für eine Mehr-
zahl von Beschaffungen nicht die einzige Form der Rüstungsbewilligung durch die eidgenössischen
Räte sind. Wie sie die Bedürfnisse des Tages brachten, stehen neben ihnen auch andere Gestalten,
wie etwa die isolierten Objektkredite für Einzelobjekte (zum Beispiel die verschiedenen Flug-
Zeugbeschaffungen 1, die reinen Bauprogramme, oder die von den Räten gewährten Zusatzkredite.
Die unter dem technischen Begriff des «Rüstungsprogramms» laufenden Bundesbeschlüsse über
die Beschaffung von Rüstungsgütern (das heisst das Rüstungsprogramm 1951, das Sofortpro-
gramm 1956, die Rüstungsprogramme 1S57, 1961, 1965, 1968 I und II, 1969 und 1970) sind
wohl die wichtigsten, nicht aber die einzigen Beschlüsse dieser Art.

Auf eine Eigenheit der «Rüstungsprogramme» ist noch hinzuweisen. Eine grössere Anzahl der
von den eidgenössischen Räten seit dem Jahre 1951 beschlossenen Rüstungsprogramme, konnte
bis heute noch nicht vollständig verwirklicht werden. Jedes eigentliche Rüstungsprogramm enthält
eine grössere Zahl von Beschaffungsgütern verschiedenster Art, für die es einen meist mehrjähri-
gen Beschaffungsplan festlegt, dessen Abwicklung sich liber eine längere Zeitspanne hinzieht.
Dabei wird in der Praxis nicht selten die Verwirklichung der Programme durch die Beschaffungs-
Schwierigkeiten infolge der Plochkonjunktur und der Überbeschäftigung in Industrie und Gewerbe
noch zusätzlich verzögert. Dies hat zur Folge, dass die einzelnen Programme vielfach nebenein-
ander laufen und sich in ihrem Vollzug gegenseitig überschneiden. Darum stehen in der Rubrik
der Rüstungsausgaben der Budgets der einzelnen Jahre regelmässig Kreditposten für Rüstungs-
Beschaffungen nebeneinander, die aus einer grösseren Zahl verschiedener parallel laufender Rii-
stungsprogramme stammen.

Seit dem ersten Rüstungsprogramm von 1951 bis Ende 1970 haben die eidgenössischen Räte
Kredite für Kriegsmaterial und Bauten im vo« 11 5.97 AJ///z'o«e« Fra«£e« bewilligt.
Von diesen entfallen etwas mehr als % auf Material, während nicht ganz V3 für den Ausbau
unserer militärischen Infrastruktur (Bauten, Anlagen usw.) bestimmt sind. Von dem Gesamtbetrag
wurden bis Ende 1970 8862 Millionen Franken ausgegeben, während von den bewilligten Mit-
teln 2535 Millionen Franken noch offen stehen.

Neu sollen nun die vom Bundesrat beantragten Beträge von 646 Millionen Franken für das

Rüstungsprogramm 1971 sowie von 230 Millionen Franken für ein militärisches Bauprogramm
1971 dazu kommen.

II. Berottc/erFeAe« r/er RrVr/rt«grprogr<r?«wr 1971

1. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft vom 3. Februar 1971 ausführt, schliesst sich das Rüstungs-
Programm 1971 an dasjenige von 1970 an. Wie dieses hat es zum Ziel, die mit der letzten grossen
Truppenordnung von 1961 geschaffene Neuorganisation der Armee auch materiell zu realisieren.
Schon in seiner Botschaft zur Truppenordnung 1961 hatte der Bundesrat angekündigt, dass die
Anpassung der Armee an die moderne Kriegführung eine erhebliche materielle Verstärkung erfor-
dern werde und dass er in den kommenden Jahren nach Massgabe der Dringlichkeit und der
technischen und kommerziellen Beschaffungsreife des Materials den eidgenössischen Räten die
notwendigen Kreditbegehren unterbreiten werde. Das heute vorliegende Begehren liegt in der
Linie dieser Massnahmen zur materiellen Modernisierung unserer Armee.

2. Auch für das Rüstungsprogramm 1971 ist eine zeitliche Staffelung der Ablieferungen vor-
gesehen, was dazu führen wird, dass sich die Abwicklung über mehrere Jahre erstreckt. Der
errechnete Finanzbedarf steht in Übereinstimmung mit dem langfristigen Finanzplan des Militär-
départements, der auf den des Bundes abgestimmt ist. Für die Preise wurde vom Stand Ende 1971

ausgegangen. Da für die langfristigen Beschaffungen mit teuerungsbedingten Preiserhöhungen
gerechnet werden muss, hat sich der Bundesrat Zusatzkreditbegehren ausdrücklich vorbehalten.
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3. Im Gefolge der beantragten Materialbeschaffungen steht unvermeidlicherweise eine Vernich-

rung des Betriebs-, Wartungs- und Unterhaltspersonals, das der Bundesrat auf 126 Mann berechnet.
Dazu kommt notwendigerweise auch ein Ausbau der Infrastruktur. Für Bauten und Einrichtungen
zur Unterbringung des Materials sind einmalige Aufwendungen von etwa 28 Millionen Franken
erforderlich, und die laufenden Ausgaben werden sich in den nächsten Jahren etwa um 4 Millio-
nen Franken erhöhen. Diese Aufwendungen sind innerhalb der langfristigen Finanzplanung berück-
sichtigt worden.

4. Besondere Aufmerksamkeit hat der Bundesrat den konjunkturellen Auswirkungen seiner Vor-
läge gewidmet. Diesen Gesichtspunkten möchte er nicht mit einem generellen Beschaffungsstop,
sondern mit einer verschärften Selektionierung Rechnung tragen. Dabei soll die Vergebung eines
grösseren Teils der Beschaffungsaufträge ins Ausland eine gewisse Entlastung des Binnenmarktes
ermöglichen. Wie schon beim Rüstungsprogramm 1970 hält es der Bundesrat für notwendig, die
Freigabe der bewilligten Objektkredite von einem entsprechenden Nachweis abhängig zu machen.
In den Beschlussentwurf wurde darum eine Bestimmung aufgenommen, wonach der Bundesrat die
Einzelheiten des Freigabeverfahrens regeln soll. In dieses sollen neben dem Delegierten für Kon-
junkturfragen das Finanz- und Zolldepartement eingeschaltet werden. Angesichts dieser Sicherung
bezeichnet der Bundesrat die heutige Vorlage als auch unter konjunkturellen Gesichtspunkten ver-
antwortbar.

III. Der ;;?u/er/e//e ircfW/ uler 1977

Das Rüstungsprogramm 1971 ist eine Sammelvorlage, deren Objektverzeichnis die folgenden sehr
verschiedenen Afe/erD/grtrppe« enthält:

1. Erneuerung und Ergänzung des Motorfahrzeugparkes und Erhöhung
von Beweglichkeit und Geländegängigkeit
fMofom/enwg «»</ AIecFrwADrtr«gj

2. Ergänzung des Geniematerials fGVv/V «»</ Fej/««ge/U
3. Ergänzung und Erneuerung des Ü6ervV/////.vgv;r/u/erD/j
4. Ergänzung der Fliegerausrüstung (77ffg«w//e)
5. Material für Versorgung und verschiedenes

91.8 Millionen Franken

182,9 Millionen Franken

231.13 Millionen Franken

129 Millionen Franken

11,15 Millionen Franken

Total 646 Millionen Franken

1. Äfo/omier««g »W AlecFi/vA/crwtg

In dieser Gruppe stehen als Beschaffungsanträge:

- Afo/omkier (21,1 Millionen Franken), deren Beschaffung für das Korpsmaterial infolge der
wachsenden Requisitionsschwierigkeiten nötig ist. Das in Aussicht genommene Armeemotorrad
A-350 ist ein vereinfachter Typ der mittleren Klasse, das von der schweizerischen Industrie ent-
wickelt wurde.

- Ftvu/z/f Ge/äwdVu.r/tzwge« (28,5 Millionen Franken) sind notwendig vor allem als Ersatz der
abgehenden, seinerzeit billig erworbenen, Surplus-Fahrzeuge. Die Modelle lt 4X4 und 1,5t
6x6 «Pinzgauer» der Firma Steyr-Daimler-Puch AG (Graz) haben sich dank guter Fahreigen-
Schäften und namentlich vorzüglicher Geländegängigkeit sehr bewährt.

- (31,5 Millionen Franken) sollen die veralteten bisherigen Gepäckanhänger
ersetzen. Der neue 3,5 t Anhänger 70 ist von der schweizerischen Industrie entwickelt worden.

- E/(?,6/rom'/ui'mrgr«/)pL',.7 (9,1 Millionen Franken 1 dienen vor allem dem Reparaturdienst der
Panzerverbände. Auch hier handelt es sich um eine schweizerische Entwicklung, die besonders
auch auf die vermehrte Verwendung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ausgerichtet ist.

- LôTcfe'/ge (1,6 Millionen Franken), die vor allem für die grossen Armeetankanlagen bestimmt
sind. Der Löschzug besteht aus dem 4x4 Tanklöschfahrzeug 71 und dem 4x4 Hilfslöschfahr-
zeug 71. Das im Inland entwickelte und hergestellte Material ist zum Teil in der Armee bereits
eingeführt.
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2. Ätoeriaf //;>' Ge«ie Ferit/ngt'«

- Bräche« «Fer rcF»w/e H<Wer»we (136,4 Millionen Franken). Bei der hier zur Beschaffung
vorgeschlagenen «Festen Brücke 69» handelt es sich um ein rasch ein- und ausbaubares Brücken-
material mit 18 und 50 t Tragkraft über schmale Hindernisse. Gewählt wurde die englische
Medium Girder Bridge, eine Leichtmetallkonstruktion, die ein- oder zweistöckig gebaut werden
kann.

- 5/ (46,5 Millionen Franken) als Ersatz des Maschinengewehrs 11 in mili-
tärischen Anlagen. Das Mg 51 der eidgenössischen Waffenfabrik hat sich in tier Feldarmee seit
Jahren bewährt.

3. Ü6erOT////ü«grwd/t't7a/

- 5/>recF/«»&gerä/e 179,465 Millionen Franken) zur Verbesserung des Sprechfunkverkehrs. Bean-

tragt wird hier die Beschaffung von 3 Typen von Funkgeräten: das SE-125, das SE-412 und das
SE-227. Die beiden ersteren Typen sind schon seit einiger Zeit in unserer Armee eingeführt. Das
neue Gerät SE-227 stammt, wie auch das SE-412, aus den USA. Die Typen SE-412 und SE-227
sind für die Funkführung in der heute zum Teil mechanisierten Artillerie und bei den Mechani-
sierten und Leichten Truppen notwendig; bei der Artillerie werden sie auch für die Feuerleitung
verwendet.

- (27,725 Millionen Franken) des Modells SE-125. Dabei handelt es sich um
einen in der Schweiz entwickelten, tragbaren Senderempfänger für den Sprechfunkbetrieb. Das
SE-125-Gerät erfüllt vor allem Verbindungsaufgaben der untersten Führung.

- Perwaaev/e Bri£>£.rt>er6;«c/««gen (23,960 Millionen Franken).

4. F/rrgwa/mVd

- Beschaffung von 30 Kampfflugzeugen des britischen Typs (105 Millionen Franken).
Bei diesem wohl spektakulärsten Beschaffungsantrag des Rüstungsprogramms 1971 handelt es sich

um einen Sonderfall, der einiger Erläuterung bedarf. Der von der britischen Firma Hawker Siddely
Aviation hergestellte «Hunter» steht schon seit 12 Jahren in unserer Flugwaffe im Betrieb. Diese
Flugzeuge wurden von 1958 bis 1960 in einer Serie von 100 Stück an die Truppe abgeliefert und
haben sich seither sehr bewährt. Ursprünglich als reine Jäger beschafft, werden sie heute auch
als Jagdbomber eingesetzt.

Bei den heute zur Beschaffung vorgeschlagenen 30 Maschinen geht es um gebrauchte Flugzeuge.
Diese sollen im Herstellerwerk vollständig zerlegt, revidiert und auf den Stand des schweizerischen
Hunter Mk-58 gebracht werden. Das eidgenössische Flugzeugwerk in Emmen ist an der Revision
und der Einführung der schweizerischen Änderungen beteiligt und übernimmt zudem die End-

montage. Die Truppe erhält so ein werkrevidiertes Flugzeug, das genau gleich ist wie die bereits
in unserer Flugwaffe eingeführten Hunter. Das bedeutet, dass Ausbildung, Wartung, Unterhalt
und Kavernenbetrieb gleich bleiben und die fliegerischen Eigenschaften bereits bekannt sind. Mit
der totalen Revision des gesamten Flugzeugs, das heisst der Zelle, des Triebwerks und der Instru-
mentierung wird gewährleistet, dass diese 30 Hunter praktisch neuwertig sind und mindestens
die selbe Lebensdauer aufweisen werden wie unsere bisherigen Hunter Mk-58. Die Ablieferung
dieser Flugzeuge an die Truppe ist vom Spätherbst 1972 bis Herbst 1974 vorgesehen.

Diese als Oberbrückungsmassnahme gedachte Beschaffung ist darum notwendig, weil unsere Flug-
waffe günstigstenfalls ab Mitte der siebziger Jahre über die neuen Kampfflugzeuge verfügen
dürfte, die einen Teil der Venom-Flugzeuge etsetzen sollen. Die nach Eingliederung des neuen
Kampfflugzeuges noch verbleibenden Venom müssen in den siebziger Jahren nicht nur aus Grün-
den der taktischen Überalterung, sondern auch wegen Erreichens der technischen Altersgrenze
schrittweise aus den Frontverbänden zurückgezogen werden. Ihre Rolle muss alsdann soweit als

möglich von den Hunter-Verbänden übernommen werden. Zwar ist der Hunter kein modernes
Flugzeug, sein taktischer Wert ist aber wesentlich höher als derjenige des Venom. Die beantragte
Beschaffung der IIunter-Flugzeuge dient der Ablösung zweier bisheriger Venom-Staffeln und wird
zudem die bestehende Hunter-Flotte vergrössern und die Gesamtwirkung der Flugwaffe steigern.

Mit dieser Beschaffung kommt der Bundesrat auch der ihm in Artikel 96 Abs. 2 des Bundes-

gesetzes über die Militärorganisation iiberbundenen Verpflichtung nach, abgehendes Korpsmaterial
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laufend zu ersetzen. Abschliessend sei festgehalten, dass mit der beantragten Beschaffung von
30 Occasions-Hunter-Flugzeugen nicht ein Teil des Projektes «neues Kampfflugzeug» verwirklicht
werden soll. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Ergänzung von bereits vorhandenem Material
und seiner Reserve, deren Kosten denn auch nicht zu Lasten der für ein neues Kampfflugzeug
vorgesehenen Kredite gehen.

- F/zVgd'/Auwèe« (24 Millionen Franken), wobei im Sinn einer Erweiterung der Reserven an

Fliegermunition zwei Bombentypen beschafft werden sollen, nämlich die 450-kg-Sprengbombe
und die 450-kg-Panzerbombe. Dazu kommen die zugehörigen mechanischen Zünder.

5. MaAri»/ /«> JA a»J terrtAAJever Rerevnewateria/

- /liefy/tvz-Enreagavgr-, VerJA/a/««gr- »«J AF/»7/»«/age» (5,635 Millionen Franken), die als

mobile Anlagen der Azetylenversorgung vor allem im Krieg dienen sollen. Azetylen wird in Ver-

bindung mit Sauerstoff als Brenngemisch zum Autogenschweissen, Brennschneiden, Löten, Wärmen
verwendet. Grossverbraucher werden vor allem die Luftschutztruppen mit ihren Schneidbrenner-

geraten für die Trümmerräumung sein; aber auch der Materialdienst benötigt Azetylengas für
die Autogenschweissanlagen.

- Verschiedenes Rerprvf.wa/ma/ (5,515 Millionen Franken), das für die Äufnung und Ergänzung
der Kriegsreserven an Ersatzmaterial verschiedenster Art bestimmt ist.

Über die verschiedenen Beschaffungsvorhaben sind nähere Angaben und technische Einzelheiten
in einer geheimen Sonderbeilage zusammengefasst, die nur den Mitgliedern der Militärkommis-
sionen zugänglich sind, da diese Detailangaben über unsere künftige Rüstung aus naheliegenden
Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehören.

K'«rz

Unglück auf der Autobahn — sofort handeln

Autobahnen sind zwar drei- bis viermal sicherer als Kantonsstrassen, zufolge der hohen Geschwin-

digkeiten gleichzeitig aber auch Schauplatz besonders schwerer Unfälle. Wenn sich ein solcher

ereignet hat, muss sofort gehandelt werden. Die wichtigsten Regeln lauten:

- Unfallfahrzeuge unverzüglich verlassen, und zwar auf derjenigen Seite, die entweder dem Pan-

nenstreifen oder dem Mittelstreifen näher ist, dort Zuflucht suchen;

- mindestens eine Person, wenn möglich zwei, sollen dem nachfolgenden Verkehr mit einem
Pannendreieck oder Warnblinker in der Hand entgegeneilen, die eine auf dem Pannen-, die
andere auf dem Mittelstreifen (wenn nur eine Person verfügbar, auf dem Pannenstreifen).
iVA Je/» Pa«»e«JreAc& oder Wfl/'«Mzv£er jz«J ezcrFo/ewJe Je«///cA er£e««Jare Wer»-
zez'cèe» zzz geèev;

- die Lenker oder Mitfahrer der so gestoppten, nach Möglichkeit auf dem Pannenstreifen halten-
den Wagen, eilen ihrerseits mit entsprechenden Warnzeichen den herannahenden Fahrzeugen
entgegen. Andere versuchen, den oder die verunfallten Wagen unter gleichzeitiger Beobachtung
der Zufahrtsstrecke von der Fahrbahn zu entfernen, in der Regel auf den Pannenstreifen;

- mindestens den linken Blinker oder — wenn vorhanden — die eingebaute Warnblinkanlage
in Gang setzen;

- je der letzte, auf die stillstehende Kolonne auftreffende Lenker, kümmert sich um die weitere
Sicherung nach hinten;

- Verletzte sind mit aller Sorgfalt aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Über die nächste Not-
rufsäule ist mit klaren Angaben die Hilfe der Autobahnpolizei und Sanität anzufordern. Jedes
Diskutieren, Herumstehen oder unnötige Manipulieren auf den Fahrbahnen ist hochgradig
lebensgefährlich.

Für alle Fahrzeugführer auf Autobahnen gilt die Forderung: sofort die Geschwindigkeit mässigen,
wenn Anzeichen bestehen, dass irgendetwas in der Verkehrsabwicklung nicht normal verläuft. Zu
früh vom Gas weggehen schadet nicht, zu spät kann verheerende Folgen haben!
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